
Ich bin zur Zwischenprüfung nach der ZwPrO 2015 (Zwischenprüfungsordnung der Rechts- und 
Staatswissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn für den Studiengang 
Rechtswissenschaft vom 04. September 2015) zugelassen.

Dieses Formular können Sie am Bildschirm ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben und bitte in der Zeit vom 06. April 
bis zum 27. April 2023, 12:00 Uhr eingescannt (einheitliches PDF-Dokument) per E-Mail senden an: zulassung@jura.
uni-bonn.de. Wir akzeptieren weiterhin auch den Einwurf (bitte ohne Umschlag) in den Briefkasten des Prüfungsamtes 
im Juridicum (Postfach Nr. 37 gegenüber dem Dekanat) oder die Übersendung per Post an die unten stehende 
Adresse; zur Fristwahrung gilt bei Postversand der Poststempel 27. April 2023.

An das 
Prüfungsamt Jura 
Universität Bonn 
Adenauerallee 24 - 42 
53113 Bonn

Wechsel-Antrag Zw-PO 

  Matrikelnr.   Name   Vorname   Geburtsdatum   Geburtsort

  Telefonnummer   E-Mail-Adresse

Eingangsvermerk

Adressänderungen bitte ausschließlich  
(1) in basis.uni-bonn.de eingeben oder (2) dem 

Studentensekretariat mitteilen: Poppelsdorfer Allee 49, 
53115 Bonn

  
Ich beantrage den Wechsel in die Zwischenprüfung nach der Zw-PO 2023 (rückwirkendes Inkrafttreten    
zum 01. April 2023 geplant, Entwurfsfassung unter: https://www.jura.uni-bonn.de/fileadmin/
Fachbereich_Rechtswissenschaft/Einrichtungen/Pruefungsausschuss/Rechtsgrundlagen/Allgemein/Zw-
PO_2023_20230330_final.pdf)

Mir ist bekannt,  
- dass sich ab Stellung dieses Antrags das Prüfungsverfahren ab SoSe 2023 nach der Zw-PO 2023 richtet, 
- dass bereits an der Universität Bonn bestandene Zwischenprüfungsklausuren im Bürgerlichen Recht und Öffentlichen Recht die 
Zulassungsklausuren gemäß § 4 Absatz 5 Zw-PO 2023 ohne gesonderten Anrechnungsantrag ersetzen können und vorherige Fehlversuche 
bei einem Wechsel der Prüfungsordnung keine Berücksichtigung für die Zw-PO 2023 finden, 
- dass nur bei Bestehen beider Klausuren im Strafrecht (Strafrecht I und Strafrecht II) nach der Zw-PO 2015 eine Ersetzung der 
Zwischenprüfungsklausur im Strafrecht gemäß § 5 Absatz 1 Zw-PO 2023 möglich ist und diese Ersetzungsmöglichkeit bis zum 16. Februar 
2025 befristet ist, 
- dass von der Ersetzungsmöglichkeit der Zwischenprüfungsklausur im Strafrecht abgesehen die Ersetzung von weiteren 
Zwischenprüfungsleistungen gemäß § 5 Zw-PO 2023 nicht möglich ist und diese noch nachzuholen sind, auch wenn das Teilgebiet in dem 
jeweiligen dogmatischen Fach ggf. nach der Zw-PO 2015 bereits bestanden war, 

Ort, Datum Unterschrift
  
  Bearbeitungsvermerke Prüfungsamt               Eingabebestätigung POS

Stand 06.04.2023
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Die Bestätigung über die Bearbeitung dieses Antrages erhalten Sie per Post (bitte füllen Sie dazu das Adressfeld 
mit Ihrem Vornamen, Namen, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort aus) oder alternativ per E-Mail.

Bestätigung 
Ihrem Antrag auf Wechsel in die Zw-PO 2023 wurde stattgegeben. 

Die Änderung wurde elektronisch in dem Prüfungsorganisationssystem erfasst. 
Bitte überprüfen Sie dort (basis.uni-bonn.de) die korrekte Übertragung/Anrechnung Ihrer bereits zuvor 

abgelegten Prüfungsleistungen. 
 

Stempel / Unterschrift


Ich bin zur Zwischenprüfung nach der ZwPrO 2015 (Zwischenprüfungsordnung der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn für den Studiengang Rechtswissenschaft vom 04. September 2015) zugelassen.
Dieses Formular können Sie am Bildschirm ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben und bitte in der Zeit vom 06. April bis zum 27. April 2023, 12:00 Uhr eingescannt (einheitliches PDF-Dokument) per E-Mail senden an: zulassung@jura.uni-bonn.de. Wir akzeptieren weiterhin auch den Einwurf (bitte ohne Umschlag) in den Briefkasten des Prüfungsamtes im Juridicum (Postfach Nr. 37 gegenüber dem Dekanat) oder die Übersendung per Post an die unten stehende Adresse; zur Fristwahrung gilt bei Postversand der Poststempel 27. April 2023.
An das
Prüfungsamt Jura
Universität Bonn
Adenauerallee 24 - 42
53113 Bonn
Wechsel-Antrag Zw-PO         
  Matrikelnr.
  Name
  Vorname
  Geburtsdatum
  Geburtsort
  Telefonnummer
  E-Mail-Adresse
Eingangsvermerk
Adressänderungen bitte ausschließlich 
(1) in basis.uni-bonn.de eingeben oder (2) dem Studentensekretariat mitteilen: Poppelsdorfer Allee 49, 53115 Bonn
 
Ich beantrage den Wechsel in die Zwischenprüfung nach der Zw-PO 2023 (rückwirkendes Inkrafttreten    zum 01. April 2023 geplant, Entwurfsfassung unter: https://www.jura.uni-bonn.de/fileadmin/Fachbereich_Rechtswissenschaft/Einrichtungen/Pruefungsausschuss/Rechtsgrundlagen/Allgemein/Zw-PO_2023_20230330_final.pdf)
Mir ist bekannt, 
- dass sich ab Stellung dieses Antrags das Prüfungsverfahren ab SoSe 2023 nach der Zw-PO 2023 richtet,
- dass bereits an der Universität Bonn bestandene Zwischenprüfungsklausuren im Bürgerlichen Recht und Öffentlichen Recht die Zulassungsklausuren gemäß § 4 Absatz 5 Zw-PO 2023 ohne gesonderten Anrechnungsantrag ersetzen können und vorherige Fehlversuche bei einem Wechsel der Prüfungsordnung keine Berücksichtigung für die Zw-PO 2023 finden,- dass nur bei Bestehen beider Klausuren im Strafrecht (Strafrecht I und Strafrecht II) nach der Zw-PO 2015 eine Ersetzung der Zwischenprüfungsklausur im Strafrecht gemäß § 5 Absatz 1 Zw-PO 2023 möglich ist und diese Ersetzungsmöglichkeit bis zum 16. Februar 2025 befristet ist,- dass von der Ersetzungsmöglichkeit der Zwischenprüfungsklausur im Strafrecht abgesehen die Ersetzung von weiteren Zwischenprüfungsleistungen gemäß § 5 Zw-PO 2023 nicht möglich ist und diese noch nachzuholen sind, auch wenn das Teilgebiet in dem jeweiligen dogmatischen Fach ggf. nach der Zw-PO 2015 bereits bestanden war,
Ort, Datum
Unterschrift
 
  Bearbeitungsvermerke Prüfungsamt                       Eingabebestätigung POS
Stand 06.04.2023
Die Bestätigung über die Bearbeitung dieses Antrages erhalten Sie per Post (bitte füllen Sie dazu das Adressfeld mit Ihrem Vornamen, Namen, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort aus) oder alternativ per E-Mail.
Bestätigung
Ihrem Antrag auf Wechsel in die Zw-PO 2023 wurde stattgegeben.
Die Änderung wurde elektronisch in dem Prüfungsorganisationssystem erfasst.
Bitte überprüfen Sie dort (basis.uni-bonn.de) die korrekte Übertragung/Anrechnung Ihrer bereits zuvor abgelegten Prüfungsleistungen.
 
Stempel / Unterschrift
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